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Erbfolgebesteuerung

Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

IWW-Webinare

Recht und Steuern im Verein
Vereine sicher führen und beraten

Das Steuerrecht für gemeinnützige Organisationen ist 
kompliziert. Vereine und ihre Berater müssen nicht nur 
die klassischen Steuerarten berücksichtigen, sondern 
auch deren Aufteilung auf die vier steuerlichen Bereiche 
der Vereine beherrschen. Außerdem werden steuerliche 
Gestaltungen von der richtigen Einbettung im Gemein-
nützigkeits-, Satzungs- und Vereinsrecht beeinflusst. Das 
Webinar zeigt Ihnen einmal im Quartal, wie Sie den Verein 
in dieser schwierigen Gemengelage auf Kurs halten. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie über 80,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

Referent
Wolfgang Pfeffer

Lehrbeauftragter an der Dresden 
International University, 
Schriftleiter des VB VereinsBrief 
und Inhaber des Fachportals 
vereinsknowhow.de 

Teilnehmerkreis
Entscheider in Vereinen, 
Steuerberater 

Termine
21.05.2019, 24.09.2019, 
26.11.2019, 18.02.2020

jeweils 16:30 ― 18:30 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 120,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
99,00 € pro Termin,
Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 467

Wolfgang Pfeffer

„Ich biete Ihnen praxistaugliche 

Lösungen für typische 

Problemstellungen im Verein!“

Aktuelles Programm unter: 
iww.de/s186
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▶▶ IWW-Webinare Erbfolgebesteuerung
Alles Wichtige zu den erbschaftsteuerrichtlinien 2019: 
machen Sie sich mit den finessen des erbStG vertraut

| Der seit Dezember 2018 vorliegende Entwurf der ErbStR 2019, der noch 
vor der Sommerpause endgültig verabschiedet werden dürfte, sieht einige 
einschneidende Neuerungen vor, denen besondere Beachtung geschenkt 
werden muss. Machen Sie sich jetzt mit den neuen ErbStR vertraut!  |

Hans Günter Christoffel stellt Ihnen die Erbschaftsteuerrichtlinien 2019 im 
IWW-Webinar Erbfolgebesteuerung am 16.05.2019 vor und gibt Ihnen erste 
Beratungshinweise. Im Fokus dabei: die Betriebsvermögensprivilegien bzw. 
die Verschonungsregeln für Unternehmen.

Die topthemen am 16.05.2019:
▶� Sonderabschlag für Familienunternehmen
▶� Begriff des Verwaltungsvermögens mit Blick auf das Finanzkapital
▶� 90 %-Test bei der 100 %-Verschonung
▶� Schuldenzuordnung

Über den Chat können Sie Fragen an den Referenten stellen und Erfahrungen 
mit anderen Teilnehmern austauschen. Bitte merken Sie sich den nächsten 
Termin am 16.05.2019 vor und melden Sie sich unter www.iww.de/webinar/
erbfolgebesteuerung an.

informAtion
Anmeldung online

▶▶ Oberlandesgericht München
testamentsvollstreckerin begeht Pflichtverletzung und schuldet 
Schadenersatz

| Die Erblasserin E bestimmte ihre fünf Kinder zu ihren befreiten Vorerben 
zu gleichen Teilen. Weiter ordnete sie Testamentsvollstreckung an. Die Testa-
mentsvollstreckerin (TV) sollte den Nachlass in Geld umsetzen und sodann 
unter den Miterben verteilen. Die E hatte ausdrücklich in ihrem Testament 
festgehalten, dass zwei der Miterben bereits lebzeitige Vorempfänge erhal-
ten hatten, die bei der Erbauseinandersetzung zu berücksichtigen seien. |

Die TV veräußerte nach dem Erbfall das Immobilienvermögen und überwies 
an alle fünf Miterben einen gleich hohen Geld betrag, damit war der Nachlass 
erschöpft. Eine der Miterbinnen machte gegenüber der TV geltend, ihr Anteil 
sei unter Berücksichtigung der Vorempfänge um 23.700 EUR höher, und ver-
langte Schadenersatz von der TV. Zu Recht, wie das OLG München mit Urteil 
vom 13.3.19 (20 U 1345/18, Abruf-Nr. 208505) entschieden hat. Der Testaments-
vollstrecker begeht eine Pflichtverletzung, wenn er die Anordnungen des 
Erblassers schuldhaft nicht umsetzt, und schuldet Schadenersatz.

Die TV war der Auffassung, bei der Klägerin sei kein Schaden eingetreten, da 
sie als Vorerbin ohnehin nur zur Verwaltung und nicht zum Verbrauch der 
ausgekehrten Gelder berechtigt sei. Dies ist jedoch unzutreffend, weil hier 
die Vorerbin in größtmöglichem Umfang befreit wurde und deshalb gerade 
zum Verbrauch der Barmittel berechtigt ist (Palandt, BGB, § 2136 Rn. 10).

tV ist schaden
ersatzpflichtig – 
trotz Übervorteilung


